
                                                              VOLLMACHT 

                                                          

Rechtsanwälte  
Viereck und Partner  
Kurfürstenstraße 155                    Zustellungen werden nur an die 
10785 Berlin                            Bevollmächtigten erbeten! 

Tel.: 030 235092 0  - Fax: 030 235092 92 

wird hiermit in Sachen 

Vollmacht erteilt: 

1. zur Prozeßführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich 
der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;  

2. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und 
Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 
Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur 
Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit 
ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen 
nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen 
nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betrugsverfahren;  

3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei 
außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in 
Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen 
Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);  

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und 
zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf 
Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige 
Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, 
Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und 
Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über 
das Vermögen des Gegners). Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, 
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz 
oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), 



Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu 
verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen 
durch Vergleiche oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen 
und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von 

dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu 
erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 
nehmen. 

Die Haftung der Bevollmächtigten für etwaige Berufsversehen im 
Einzelfall wird auf 250.000,00 € beschränkt, soweit die Haftung 
nicht auf Vorsatz beruht. Das Gleiche gilt für fehlerhafte 
Anwendung ausländischen Rechts. Ansprüche gegen die Anwälte 
verjähren in drei Jahren ab Entstehung des Anspruches, spätestens 
jedoch mit Beendigung des Mandates.  

Der Vollmachtgeber/-in erteilt den Bevollmächtigten die Zustimmung zur 
Speicherung und Verarbeitung der mit dieser Angelegenheit 
zusammenhängenden Daten (BDSchG). Die Datenschutz-Informationen können 
auf der Homepage der Bevollmächtigten unter  http://www.kanzlei-
viereck.de/ nachgelesen werden. 

Sollten einige der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. 

(Datum, Unterschrift) 


